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Allgemeine Geschäftsbedingungen der LOGPAY Financial Services GmbH 

Allgemeines: 

Die Chemnitzer Verkehrs-AG (im Folgenden CVAG) bedient sich zur Abwicklung des e-Pay-
ment-Services der App „RIDE campus“ des Finanzunternehmens LOGPAY Financial Services 
GmbH, Schwalbacher Straße 72, 65760 Eschborn (nachfolgend auch „LOGPAY“).  

Der Einzug der Entgeltforderung für das erworbene Deutschlandticket-Upgrade für Studie-
rende erfolgt durch LOGPAY, an welche sämtliche dieser Entgeltforderungen einschließlich 
etwaiger Nebenforderungen und Gebühren verkauft und abgetreten wurden (Abtretungsan-
zeige). Die LOGPAY ist Drittbegünstigte der nachfolgenden Bestimmungen. Sie ist zudem er-
mächtigt, den Forderungseinzug im eigenen Namen und für eigene Rechnung durchzuführen. 

 

Anmeldung  

Um den e-Payment-Service nutzen zu können, muss sich der Studierende der Technischen 
Universität Chemnitz unter wahrheitsgemäßer und vollständiger Angabe der nachfolgenden 
Punkte bei der CVAG registrieren. Dies erfolgt ausschließlich über die App „RIDE campus“ mit 
folgenden Angaben: 

- Name und vollständige Adresse 

- Geburtsdatum 

- E-Mail-Adresse 

- gewünschte Zahlart (SEPA-Lastschriftverfahren, Kreditkartenzahlung, Zahlung per 
PayPal) 

- Kontoverbindung mit IBAN (im Falle SEPA-Lastschriftverfahren) 

- Kreditkartendaten (im Falle Kreditkartenzahlung) 

 

Der Kunde verpflichtet sich, die für die Vertragsbeziehung wesentlichen Daten (insbesondere 
Adresse und Zahlart) bei Änderungen unverzüglich in seinem persönlichen Login-Bereich ent-
sprechend zu ändern. Kommt der Kunde seiner Informationspflicht nicht nach, ist LOGPAY 
berechtigt, den Kunden mit den dadurch entstehenden Mehraufwendungen zu belasten. 
 

Bestellung: 

Mit der Bestellung gibt der Kunde ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Dies 
erfolgt durch Abschluss des Abonnementvertrages für das Deutschlandticket-Upgrade für Stu-
dierende der Technischen Universität Chemnitz über die App „RIDE campus“. 

 

Vertragsabschluss: 

Der Vertragsabschluss kommt mit der CVAG zustande. Der Vertragsabschluss erfolgt durch 
Bestellung des Deutschlandticket-Upgrades für Studierende der Technischen Universität 
Chemnitz über die App „RIDE campus“. Das Beförderungsentgelt ist zeitentsprechend fällig. 
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Ticketerwerb und Nutzung: 
 
Zahlung: 
 
Für die Zahlung des gebuchten Tickets gelten ergänzend zu den oben beschriebenen Bedin-
gungen die nachfolgenden Regelungen. Alle Zahlarten stehen nur voll geschäftsfähigen Per-
sonen über 18 Jahren zur Verfügung. Prepay-Verfahren stehen auch beschränkt geschäftsfä-
higen Minderjährigen ab 7 Jahren zur Verfügung. 
 
Zahlarten und Abrechnung: 
 
Der Kunde kann für die Bestellung des Deutschlandticket-Upgrades für Studierende der Tech-
nischen Universität Chemnitz zwischen folgenden Zahlarten wählen: 
 

• Abrechnung über das SEPA-Lastschriftverfahren 
• Abrechnung über Kreditkarte (Visa, MasterCard oder American Express) 
• Zahlung per PayPal 

 
Andere Zahlarten sind ausgeschlossen. Ein Anspruch des Kunden zur Nutzung einer bestimm-
ten der genannten Zahlarten besteht nicht. 
 
Einzug: 
 
Der Einzug der Forderung über das SEPA-Lastschriftverfahren oder Kreditkarte erfolgt durch 
LOGPAY in der Regel innerhalb der nächsten fünf (5) Bankarbeitstage nach Kauf des Tickets. 
Die Belastung des Kontos oder der Kreditkarte ist abhängig von der Verarbeitung des Zah-
lungsdienstleisters des Kunden. Die Übersicht über die getätigten Ticketkäufe (nachfolgend 
auch „Umsatzübersicht“) enthält Einzelkaufnachweise und ist ausschließlich elektronisch über 
den Webshop nur vom registrierten Kunden einsehbar und abrufbar. 
 
Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren: 
 
Bei Wahl des SEPA-Lastschriftverfahrens sind personenbezogene Daten des Kunden (Vor-
name, Name, Adresse, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse) und eine Kontoverbindung inner-
halb der Europäischen Union für die eindeutige Zuordnung einer Zahlung für ein erworbenes 
Ticket erforderlich. Bei Auswahl dieser Zahlart ermächtigt der Kunde mit Zustimmung zu die-
sen Allgemeinen Geschäftsbedingungen LOGPAY, Zahlungen von seinem angegebenen 
Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist er seinen Zahlungsdienstleister 
an, die von LOGPAY auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Kunde wird 
darauf hingewiesen, dass er innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen kann. Es gelten dabei die mit seinem 
Zahlungsdienstleister vereinbarten Bedingungen. Im Falle, dass der Kunde nicht der Kontoin-
haber des angegebenen Kontos ist, stellt er sicher, dass die Einwilligung des Kontoinhabers 
für den SEPA-Lastschrifteinzug vorliegt. 
 
Der Kunde verpflichtet sich, alle für die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren erforderli-
chen Kontodaten (insbesondere Kontoinhaber und International Bank Account Number (IBAN, 
Internationale Bankkontonummer)) mitzuteilen und im hierfür vorgesehenen Formular im 
Shopsystem oder der App einzutragen. Der Kunde erhält im SEPA-Lastschriftverfahren eine 
Vorabankündigung (Prenotification) durch LOGPAY über Einziehungstag und –betrag. Der 
Kunde erhält die Vorabankündigung (Prenotification) mindestens zwei (2) Tage vor Einzug der 
Forderung. Die Übermittlung der Vorabankündigung (Prenotification) erfolgt auf elektroni-
schem Wege mit der Bestellbestätigung an die angegebene E-Mail-Adresse. 
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Der Kunde hat sicher zu stellen, dass das angegebene Konto über ausreichende Deckung 
verfügt, so dass die SEPA-Lastschrift eingezogen werden kann. Sollte eine SEPA-Lastschrift 
unberechtigt vom Zahler zurückgegeben werden oder der Einzug der Forderung bei dessen 
Zahlungsdienstleister aus von ihm zu vertretenden Gründen - insbesondere wegen unzu-
reichender Deckung, falscher oder ungültiger Kontodaten oder Widerspruch - scheitern, ist er 
verpflichtet, für ausreichend Deckung oder für die Behebung des Grundes der Zahlungsstö-
rung zu sorgen, so dass neben dem ausstehenden Betrag die angefallenen Fremdgebühren 
des Zahlungsdienstleisters zu dem in der Mahnung genannten Tag eingezogen werden kön-
nen. LOGPAY ist berechtigt, einen weitergehenden Verzugsschaden geltend zu machen. 
 
Der Kunde verzichtet mit Zustimmung zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf die 
Einholung eines schriftlichen SEPA-Lastschriftmandates. Der Verzicht wird vom Kunden ge-
genüber dem Zahlungsdienstleister des Kunden, dem Zahlungsdienstleister des Gläubigers 
und dem Gläubiger erklärt. Mit der Weitergabe der Verzichtserklärung an die vorgenannten 
Parteien ist der Kunde einverstanden.  
 
Sofern der Kunde nicht der Kontoinhaber ist, ist er verpflichtet, die Mandatsreferenznummer 
an den Kontoinhaber weiterzuleiten. 
 
Zahlung per Kreditkarte: 
 
Die Abrechnung der gekauften Tickets über das Kreditkartenverfahren ist nur mit Visa, Mas-
terCard oder AMEX möglich. Andere Kreditkartentypen werden nicht akzeptiert. 
 
Während des Bestellvorgangs werden die folgenden Kreditkartendaten des Kunden erfasst 
 

• Name und Vorname des Kreditkarteninhabers 
• Kreditkartentyp (Visa, MasterCard oder AMEX) 
• Nummer der Kreditkarte 
• Ablaufdatum der Kreditkarte 
• CVC-Code der Kreditkarte 

 
und an den Server der LOGPAY zum Forderungseinzug übertragen. 
 
Das System der LOGPAY überprüft die vom Kunden angegebenen Kreditkartendaten auf 
Richtigkeit und gegebenenfalls vorhandene Sperrvermerke des jeweiligen Kreditkartenheraus-
gebers. Im Falle, dass der Kunde nicht der Inhaber der angegebenen Kreditkarte ist, stellt er 
sicher, dass die Einwilligung des Karteninhabers für die Belastung vorliegt. Der Kunde hat 
zudem sicher zu stellen, dass die angegebene Kreditkarte nicht gesperrt ist und über ein aus-
reichendes Limit verfügt. Sollte die Autorisierung aus irgendeinem Grund fehlschlagen, erhält 
der Kunde eine entsprechende Fehlermeldung. 
 
Der Zeitpunkt der Abbuchung vom Konto des Kunden ist durch den jeweiligen Kreditkarten-
vertrag des Kunden mit seinem Zahlungsdienstleister festgelegt. 
 
Sofern der Zahlungsdienstleister des Kunden das „3D Secure-Verfahren“ (Verified by Visa / 
MasterCard® SecureCode™) unterstützt, findet dieses zur Erhöhung der Sicherheit gegen 
Missbrauch für die Bezahlung mit Kreditkarte Anwendung. Sollte der Zahlungsdienstleister des 
Kunden das 3D Secure-Verfahren nicht unterstützen oder die Durchführung des 3D Secure-
Verfahrens als nicht notwendig erachten, erfolgt die Prüfung nicht. 

Der Kunde hat sicher zu stellen, dass die Forderung über die Kreditkarte eingezogen werden 
kann. Sollte der Kunde ungerechtfertigt ein Charge Back (Rückgabe des Betrages) veranlas-
sen oder der Einzug der Forderung aus von ihm zu vertretenden Gründen scheitern, ist er 
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verpflichtet, für ausreichend Deckung oder für die Behebung des Grundes der Zahlungsstö-
rung zu sorgen, so dass neben dem ausstehenden Betrag die angefallenen Fremdgebühren 
des Zahlungsdienstleisters zu dem in der Mahnung genannten Tag eingezogen werden kön-
nen. LOGPAY ist berechtigt, einen weitergehenden Verzugsschaden geltend zu machen. 
 
 
Zahlung per PayPal 
 
Um mittels PayPal zu zahlen, wählt der Kunde PayPal als Zahlart aus. Er wird dann auf die 
Seite von PayPal geleitet, wo er die erforderlichen Daten eingibt. Als nicht-registrierter Kunde 
bestätigt er die Zahlung. Als registrierter Kunde schließt der Kunde mit LOGPAY eine Abbu-
chungsvereinbarung („Billing Agreement“), unter welcher der PayPal Account des Kunden mit 
den fälligen Forderungen belastet wird. Das Kaufangebot des nicht-registrierten oder re-
gistrierten Kunden kann nur dann angenommen werden, wenn die Belastung seines PayPal 
Accounts erfolgreich durchgeführt wird. Der Kunde erhält entweder eine Bestätigung oder Ab-
lehnung.  
 


